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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Ulrike SCHERZ als Vorsitzende und den Richter Dr. Clemens 
KUZMINSKI als Beisitzer im Beisein der Schriftführerin HR BRANZ über die Beschwerde von XXXX, StA. 
Georgien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.03.2006, FZ. 05 20.145-BAL, nach Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung am 05.12.2008 zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 AsylG 1997 idF BGBl. I 101/2003 als unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der minderjährige Beschwerdeführer ist am XXXX in Österreich als Sohn der Asylwerber XXXX und XXXX, 
geboren, führt den im Spruch genannten Namen, ist Staatsangehöriger Georgiens, Angehöriger der georgischen 
Volksgruppe und orthodoxen Glaubens, und stellte am 21.11.2005 vertreten durch seinen Vater ebenfalls einen 
Asylantrag bzw. vertreten durch seine Mutter am 23.02.2006 einen Antrag gemäß § 10 AsylG auf Gewährung 
desselben Schutzes. 
 

Mit Bescheid vom 15.03.2006 wurde der Asylantrag des Beschwerdeführers gemäß § 7 AsylG abgewiesen, die 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers gemäß § 8 AsylG nach Georgien 
für zulässig erklärt und der Beschwerdeführer aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Georgien 
ausgewiesen. 
 

Begründend wurde ausgeführt, dass die Identität des Beschwerdeführers feststehe, er der Kernfamilie XXXX 
auch XXXX, XXXX und XXXX angehört, jedoch den Angehörigen kein Asyl bzw. subsidiärer Schutz gewährt 
worden sei. Die gesetzliche Vertretung habe für sich und ihren Sohn keine eigenen Fluchtgründe vorgebracht 
und es bestehe kein Ausweisungshindernis. Ferner könne nicht feststellt werden, dass der Antragsteller an einer 
Erkrankung leide, welche ein Ausweisungshindernis iSd § 50 FPG 2005 darstellen könne. Rechtlich wurde 
ausgeführt, dass ein Familienverfahren gemäß § 10 AsylG 1997 vorliege und die gesetzliche Vertreterin des 
Beschwerdeführers für ihren Sohn keine eigenen Fluchtgründe geltend gemacht habe, der Antrag des Vaters und 
der Mutter seien ebenfalls abgewiesen worden, weshalb im Rahmen des Familienverfahrens eine gleichlautende 
Entscheidung zu treffen sei. Ebenso sei in Bezug auf den Refoulementschutz vorzugehen, da keine Gefährdung 
des Beschwerdeführers iSd § 50 FPG festgestellt habe werden können. Betreffend die Ausweisung wurde 
ausgeführt, dass kein sonstiger Aufenthaltstitel und keine Verletzung des Art. 8 EMRK vorliege, weil die 
gesamte (Kern-) Familie davon betroffen sei. 
 

In der gegen diesen Bescheid erhobenen Berufung (nunmehr Beschwerde) führte der Beschwerdeführer durch 
seine Mutter vertreten aus, dass der Antrag seiner Mutter gemäß § 7 AsylG 1997 abgewiesen wurde und ein 
entsprechendes Berufungsverfahren anhängig sei. Bezüglich der Fluchtgründe verweise er auf die Angaben in 
der Berufung seiner Mutter. 
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Diese brachte in ihrer Berufung vor, wegen der Verfolgung ihres Mannes, bei welcher auch ihr (ältestes) Kind 
bedroht worden sei, gezwungen gewesen zu sein, Georgien zu verlassen. Ihr (ältester) Sohn sei bei einem Vorfall 
im XXXX, bei welchem unbekannte Personen ins Haus eingedrungen seien, verletzt worden. Bezüglich der 
Verletzungen sei der von der Behörde geforderte ärztliche Befund vorgelegt worden, womit bestätigt werde, dass 
die Verletzung des Kindes von diesem Vorfall stammen könne. Eine genauere Überprüfung des Sachverhaltes 
habe allerdings nicht stattgefunden. Entgegen den Ausführungen der Behörde betreffend die Ausweisung halte 
sich die Mutter des Beschwerdeführers nach Zulassung des Asylverfahrens hingegen nicht rechtswidrigerweise 
im Bundesgebiet auf. Ein Versagungsgrund gemäß § 34 FrG sei jedoch in ihrem Fall nicht gegeben, sodass die 
Ausweisung nach den Bestimmungen des FrG rechtswidrig sei. Ferner stehe Art. 3 EMRK ihrer Ausweisung 
entgegen, da sie Gefahr liefe, in ihrem Heimatstaat Folter und unmenschlicher Behandlung unterworfen zu 
werden. 
 

Mit Schreiben vom 15.11.2008 wurden Unterlagen über den Krankenhausaufenthalt des Beschwerdeführers im 
Landesklinikum XXXX in der Zeit vom XXXX bis XXXX infolge "Combusion II bis III° (ungefähr 25 % 
Körperoberfläche) Thorax, Gesicht, rechter Arm, Schulter, rechte Hand sowie Blutungsanämie und Bronchitis" 
vorgelegt. 
 

In der vom Asylgerichtshof am 05.12.2008 auch mit der gesetzlichen Vertreterin durchgeführten Verhandlung 
führte diese folgendermaßen aus: 
 

Sie gehöre der georgischen Volksgruppe an, sei georgisch-orthodoxen Bekenntnisses und in XXXX am XXXX 
geboren. Bis zu ihrer Flucht habe sie immer in Tbilisi gelebt. Sie habe neun Jahre die Grundschule und 
anschließend eine 3-jährige Ausbildung als Pharmazeutin in einer medizinisch-technischen Schule absolviert, 
aber das Diplom nicht abgeholt. Seit der Heirat 1999 oder 2000 habe sie nicht mehr gearbeitet. Befragt zu den 
Fluchtgründen gab sie an, dass ihr Ehemann bereits seit der Heirat Probleme habe. Er sei immer geschlagen und 
von zu Hause abgeholt worden. Er habe immer angegeben, Probleme mit den Jungs von der Straße aus dem 
Bezirk zu haben. Er habe als Zahntechniker gearbeitet und sei anschließend mit der Partei AGORDZINEBA 
beschäftigt gewesen. Befragt, ob sie meine, dass die Jungs von der Straße arbeitslos gewesen seien, brachte sie 
vor, nicht konkret und wirklich gewusst zu haben, was los sei. Sie glaube auch, dass ihr Ehemann sie angelogen 
habe. Es habe einmal geheißen, er habe Probleme in der Arbeit, dann mit den Jungs von der Straße. Bis zuletzt, 
als sie nach Hause gekommen seien, habe sie nichts Genaues gewusst. Es gebe bei ihnen viele Arbeitslose, 
welche Banden bilden würden. Ihr Vater habe vor drei Jahren Selbstmord begangen, er habe ein ganz normales 
Leben geführt und ihr telefonisch gesagt, dass sie gar nicht daran denken solle, zurückkehren. Ihre Eltern seien 
Ärzte gewesen, niemand wisse bis heute, warum er sich umgebracht habe. Nach dieser Aufregung seien auch die 
Großeltern verstorben. Seither hasse sie Georgien. Irgendjemand habe gesagt, dass er möglicherweise erpresst 
worden sei. Damit wolle sie nur sagen, dass es in Georgien viele Banditen gebe. Zur Aufforderung, zu schildern, 
was sich ereignet habe, als diese Personen zu ihnen nach Hause gekommen seien, gab sie an, als sie bereits 
hätten ausreisen wollen, hätte es plötzlich einen Tag vor der Ausreise an der Tür geklopft. Der Vater von ihrem 
Mann habe (die Ausreise) organisiert, sie selbst habe damit nichts zu tun gehabt und auch keine wirklich gute 
Beziehung zu den Eltern ihres Mannes gehabt. Drohungen und Anrufe habe es davor ständig gegeben und auch, 
dass der Beschwerdeführer mitgenommen worden sei. Sie sei seit acht Jahren verheiratet und seither sei das so. 
Die telefonischen Drohungen hätten ca. ein Jahr nach der Heirat begonnen. Zur Frage, ob sie wisse, wer die 
Drohungen ausgesprochen habe, gab sie an, später erfahren zu haben, dass es mit einer Frau zu tun habe und 
dass es deswegen passiert sei. Die Drohungen hätten sich die letzten eineinhalb Jahre verstärkt. Sie habe das 
Telefon abgehoben, aber es sei damals nur ihr Mann gesucht worden. Die richtigen Drohungen hätten erst 
während der letzten eineinhalb Jahre stattgefunden. Sie sei selbst zwei oder drei Mal am Telefon gewesen und 
bedroht worden. Ihr Mann sei immer wieder außer Haus gegangen und verletzt nach Hause gekommen. Sie 
selbst habe nur einmal gesehen, dass er von zu Hause mitgenommen worden sei. Das sei gewesen, als auch das 
Kind verletzt worden sei. Manchmal sei es aber so vor sich gegangen, dass er nach unten gerufen oder ein Kind 
hinaufgeschickt worden sei, ihn zu holen, und dann sei er verletzt zurückgekommen. Beim letzten Mal sei er 
sehr spät in der Nacht nach Hause gekommen und habe erzählt, dass er am Tblissi Meer geschlagen worden sei. 
Verletzungen habe man nicht gesehen, aber er sei geschlagen worden. Das sei auch der Vorfall gewesen, wo das 
Kind geschlagen worden sei. Ihr Mann habe das Kind auf dem Arm gehabt und sei aufgefordert worden, es 
hinunterzulassen. Daraufhin sei das Kind zur Seite geschubst worden und habe mit der Wand touchiert. Es sei 
Sommer gewesen und es habe kein T-Shirt getragen und deswegen sei es auch verletzt worden. Dies sei auch 
nicht absichtlich passiert, die Männer hätten das Kind nicht verletzen wollen. Auf den Vorhalt, dass ihr Ehemann 
angegeben habe, dass das Kind zwei Mal bei zwei verschiedenen Vorfällen geschlagen worden sei, verneinte sie 
dies. Befragt, ob sie zu diesem Zeitpunkt gewusst habe, wer die Männer waren, gab sie an, es nicht konkret 
gewusst zu haben, aber gewusst zu haben, dass es einen Zusammenhang mit den Problemen ihres Mannes mit 
einer Frau gab, was er ihr kurz vor dem Vorfall erzählt habe. Sie habe damals von dem Verhältnis mit der Frau 
gewusst, von der Abtreibung habe sie erst in Österreich erfahren. Wegen seiner Parteimitgliedschaft habe es 
Zusammenstöße und Probleme zwischen den Anhängern der Nationalisten und der AGORDZINEBA-Partei 
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gegeben. Er habe auch selbst Probleme gehabt, sie habe sich nicht eingemischt, sie sei kein Parteimitglied 
gewesen und er habe auch nichts Näheres erzählt. Sie habe sich damals um ihr Kind gekümmert. Die Ausreise 
hätten sie bereits vor dem letzten Vorfall geplant gehabt. Das Leben ihres Mannes, die Probleme seien der Grund 
gewesen. Es sei auch bereits von Trennung die Rede gewesen, falls es sich nicht bessern sollte. In Österreich 
kümmere sie sich um ihre beiden Kinder. Der Ältere besuche die 2. Klasse und der Jüngere sei im Kindergarten. 
Bei einer Rückkehr würde ihre Familie auseinander gehen. Sie wolle auf gar keinen Fall nach Georgien 
zurückkehren, sie habe nur mehr ihre Mutter. Ihr Mann wolle sich eher umbringen, als nach Georgien 
zurückkehren. Ihr jüngerer Sohn habe sich vor zwei Jahren mit heißer Suppe verbrannt und schon drei plastische 
Operationen hinter sich. Die vierte werde im Frühjahr durchgeführt, weil er sich nicht so gut bewegen könne. Es 
sei ihm Haut von den Beinen auf den Arm transplantiert worden. 
 

In weiterer Folge wurden der Partei des Verfahrens gemäß § 45 Abs.3 

AVG 
 

Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien vom 
24.04.2006 
 

Anfragebeantwortung des Polizeiattaches für Georgien betreffend die herrschende Sicherheitslage in Georgien 
vom 01.09.2008, 
 

ACCORD-Anfragebeantwortung vom 15.03.2006 betreffend Partei 

AGHORDZINEBA 
 

Feststellungen des Bundesasylamtes zu Alsan ABASCHIDZE und dessen AGORDZINEBA vom 15.05.2007. 
 

zur Kenntnis gebracht und hiezu eine Frist bis Ende Jänner 2009 zur Stellungnahme eingeräumt. Weiters wurde 
aufgetragen, Befunde über den Gesundheitszustand des jüngsten Sohnes XXXX vorzulegen und jedenfalls ein 
Schreiben des behandelnden Arztes über die weitere geplante Behandlung und den Zeithorizont. 
 

Nach einer Mitteilung des Landesklinikums XXXX vom XXXX war eine weitere plastische Operation 
betreffend den Beschwerdeführer nicht vorgesehen. Es müsse grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass 
Kinder mit schweren Verbrennungen im Laufe ihres Wachstums immer wieder Korrekturoperationen benötigen. 
Die nächste Kontrolle sei erst in einem Jahr vorgesehen. 
 

Nach dem Ergebnis einer Anfragebeantwortung des Österreichischen Roten Kreuzes, ACCORD, vom 
06.02.2009 wäre die Möglichkeit einer Korrekturoperation für ein Kleinkind nach Verbrennungen uU in 
Georgien bei Übernahme der Kosten durch die Familie möglich, was jedoch nicht allgemein nicht beurteilt 
werden kann. Oft würden solche Operationen im Ausland durchgeführt, vor allem in Deutschland, da es dort 
bessere Ausrüstung und bessere ÄrztInnen mit mehr Erfahrung gebe. In Georgien bestehe die Möglichkeit einer 
staatlichen Unterstützung für Flüchtlinge aus Abchasien oder Südossetien oder wenn die Familie unterhalb der 
Armutsgrenze leben würde. 
 

Dieses Ergebnis wurde der gesetzlichen Vertreterin des Beschwerdeführers sowie dem Bundesasylamt mit 
Schreiben vom 18.02.2009 zur Kenntnis gebracht und eine Frist von 2 Wochen zur Stellungnahme eingeräumt. 
 

In der hiezu erstatteten Stellungnahme vom 02.03.2009 wurden seitens der Mutter des Beschwerdeführers 
ausgeführt, dass es sich im Fall des Beschwerdeführers um komplizierte plastisch-chirurgische Eingriffe bei 
einem Kleinkind handle und bei der gegenwärtigen Versorgungssituation in Georgien davon auszugehen sei, 
dass solche Behandlungen überhaupt nicht möglich seien und deshalb standardmäßig im Ausland durchgeführt 
würden. Ferner folge aus dem übermittelten Erhebungsergebnis, dass die Familie die Kosten für derartige 
Eingriffe übernehmen müsse, da sie zweifellos die angeführten Richtlinien nicht erfülle, diese Operation wegen 
der exorbitanten Kosten unerschwinglich sei und der Beschwerdeführer somit von der erforderlichen 
medizinischen Heilbehandlung im Herkunftsland jedenfalls ausgeschlossen wäre. 
 

Nach dem Ergebnis der durch den gemäß § 52 Abs. 2 AVG zum Sachverständigen bestellten Dr. XXXX 
vorgenommenen Begutachtung des Beschwerdeführers vom 07.07.2009 besteht derzeit keine dringende 
Indikation für eine Operation, Termine für kosmetische Operationen können jederzeit fixiert werden, wobei 
derzeit keine Indikationen für einen medizinisch notwendigen Eingriff bestehen. Derzeit weise nichts darauf hin, 
dass wachstumsbehindernde Narbenkontrakturen noch entstehen können. Es ist nicht von Nachteil, wenn derzeit 
keine Operation durchgeführt wird, vielmehr wäre die verordnete Therapie durch die Mutter einzuhalten. 
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Mit Schreiben vom 01.10.2009 wurden die Verfahrensparteien gemäß § 45 Abs. 3 AVG vom Ergebnis der 
Beweisaufnahme informiert und eine Frist zur Stellungnahme von 2 Wochen eingeräumt, wozu bisher jedoch 
keine Stellungnahme einlangte. 
 

II. Nachstehender entscheidungswesentlicher Sachverhalt steht als erwiesen fest: 
 

Zur Person: 
 

Der minderjährige Beschwerdeführer ist in Österreich als Sohn von Asylwerbern geboren, führt den im Spruch 
genannten Namen, ist Staatsangehöriger von Georgien, georgischer Volksgruppenzugehörigkeit und seine 
Identität steht fest. 
 

Nicht festgestellt werden kann, dass der Beschwerde führenden Partei im Herkunftsstaat Georgien asylrelevante 
Verfolgung oder eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 oder 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 
13 zur Konvention mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit droht. 
 

Der minderjährige Beschwerdeführer befindet sich mit seinen Eltern und seinem Bruder in Österreich, besucht 
den Kindergarten, verfügt darüber hinaus jedoch über keine nennenswerten Beziehungen in Österreich. 
Großeltern leben noch in Georgien. Beim Beschwerdeführer besteht ein Zustand nach Verbrennungen mit einer 
chronischen Wunde am rechten Ellbogen. 
 

Die Verfahren der Eltern des Beschwerdeführers wurden jeweils gemäß §§ 7 und 8 AsylG 1997 abgewiesen und 
deren Ausweisung nach Georgien mit Erkenntnissen des Asylgerichtshofes vom heutigen Tag, GZ. D4 261002-
0/2008/19E und D4 261003-0/2008/4E ausgesprochen. 
 

Zur Lage in Georgien wird Folgendes festgestellt: 
 

1. Allgemeines 
 

Die Republik Georgien befindet sich seit der Rosenrevolution 2003 in einer Umstrukturierungsphase, die fast 
alle Bereiche der Verwaltung betrifft. In diesem Zusammenhang ist es zu einer völligen Neuausrichtung der 
politischen und strukturellen Schwerpunkte gekommen. Der derzeitige Blick des Landes ist stark gegen 
"Westen" gerichtet und hier spielt die Kooperation mit den Vereinigten Staaten eine zentrale Rolle. 
 

Aufgrund der derzeitigen Ausrichtung der georgischen Regierung und dem unbedingten Willen die Kooperation 
mit Europa und den USA weiter zu vertiefen, werden große Anstrengungen unternommen rechtliche und 
praktischen Reformmaßnahmen so schnell als möglich umzusetzen. Dies betrifft alle staatlichen Bereiche. 
Hierbei kann jedoch häufig der Reformeifern mit der Realität nicht mithalten. 
 

Das Problem der Korruption wird auch in höchsten politischen Kreisen bekämpft, wie jüngst der Fall der 
Verhaftung des ehemaligen Verteidigungsministers Okruashvilui zeigt. Gerade in derartigen Fällen sind aber die 
Grenzen zwischen tatsächlichem Kampf gegen die Korruption und Abrechnung mit unliebsamen politischen 
Gegnern fließend. Georgien hat sich ein ehrgeiziges Reformprogramm aufgelastet, das in vielen Bereichen, etwa 
beim Schutz der Menschenrechte zu einer Verbesserung geführt hat, in anderen wiederum aufgrund der nicht 
vorhandenen Ressourcen und Strukturen neue Probleme entstehen hat lassen. 
 

Menschenrechtsprobleme ergeben sich vordergründig nicht durch etwaige staatliche Verfolgungshandlungen, 
sondern in Einzelbereichen, wie die Situation in den Gefängnissen oder strukturelle Probleme des Justizapartes. 
 

Anfang November 2007 kam es in Georgien zu heftigen Auseinersetzungen zwischen der Regierung um 
Präsident Saakaschwili und der Opposition, die dem Präsidenten Amtsmissbrauch und einen zunehmend 
autoritären Führungsstil vorwarf. Vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis versammelten sich bis zu 100.000 
Menschen, um ihren Unmut über die Regierung zum Ausdruck zu bringen. Am 07.11.2007 kam es schließlich in 
Tiflis zu heftigen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Anhängern der Opposition, bei denen es zahlreiche 
Verletzte gab. Über das Land wurde der Ausnahmezustand verhängt und mehrere oppositionelle Fernseh- und 
Radiostationenstationen gewaltsam geschlossen. Nach der Ankündigung von Präsident Saakaschwili für den 5. 
Jänner 2008 vorgezogene Präsidentschaftswahlen anzusetzen, beruhigte sich die Lage wieder, wenngleich die 
innenpolitische Situation nachhaltig angespannt bleiben dürfte. 
 

Die Frage der abtrünnigen Provinzen Abchasien und Süd-Ossetien ist noch immer völlig ungelöst und es ist auf 
beiden Seiten wiederholt zu Provokationen und Agitationen gekommen. Im August 2008 flammte zwischen 
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russischen und georgischen Truppen ein Konflikt auf, der in kriegerischen Handlungen hauptsächlich in den 
Regionen Südossetien und Abchasien gipfelte. Außerhalb dieser Regionen waren die russischen Truppen noch in 
Westgeorgien in der Region Samegrelo, am Eingang der Region Tschchorozku, im Dorf Kanti der Region 
Tsalenjicha, auf der Autobahn Senaki-Tschchotozku und Chobi-Zugdidi, im Abschnitt der Autobahn Poti-
Zugdidi und Pachulani-Lia. Weiters sind russische Truppen in Zentralgeorgien in der Region Mittelkartli, in den 
Dörfern Shindisi, Pkhvenisi, Variani, Tkviavi, Mereti, Marana, Dzevera, Shertuli, Karaleti, Tirdznisi (Dörfer der 
Region Gori) stationiert. 
 

Die Stadt Tbilisi war vom oben angeführten Konflikt nie direkt betroffen. Der Vollständigkeit halber wird 
angemerkt, dass Georgien und Russland am 15. und 16.08. 2008 eine Friedensplan (6-Punkte-Plan bzw. 
Waffenstillstandsvereinbarung) sowie am 08.09.2008 eine Zusatzvereinbarung zum 6-Punkte-Plan aufgrund von 
Vermittlungen des Europäischen Rates unterzeichnet haben. Die Waffenstillstandsvereinbarung wurde 
größtenteils seit diesem Zeitpunkt eingehalten. Die russische Armee hat nunmehr dem Friedensplan 
entsprechend am 13.09.2008 mit dem Abzug ihrer Truppen aus dem georgischen Kernland begonnen. Am 
5.10.2008 wurde mit dem Abzug der Truppen aus der Pufferzone begonnen. 
 

2. Minderheiten 
 

Georgien ist ein Vielvölkerstaat. Die Bevölkerung Georgiens besteht zu 70% aus GeorgierInnen, 8% 
ArmenierInnen. Je 6% der Bevölkerung weisen russische und aserische, 3% ossetische und 2% abchasische 
Abstammung auf. Kleinere Minderheiten sind unter anderem KurdInnen, GriechInnen, KistInnen, 
UkrainerInnen, AssyrerInnen, Roma und JüdInnen. Der politische Diskurs wird dominiert von der Idee einer 
nationalengeorgischen Identität. In diesem politischen Klima gelten die kulturelle und ethnische Vielfalt als 
unwichtig oder als Gefahr für den Zusammenhalt der georgischen Nation. Im Jahr 2006 trat in Georgien die 
Konvention für den Schutz von nationalen Minderheiten in Kraft. Doch hat der georgische Staat nur wenige 
konkrete Maßnahmen unternommen, um ethnische Minderhei8ten besser in das zivile Leben zu integrieren. 
Personen, die einer ethnischen Minderheit angehören, sind häufig aus dem politischen, zivilen und 
ökonomischen leben ausgeschlossen. Viele sprechen kein Georgisch, ihr Zugang zu Informationen ist deshalb 
sehr limitiert, da fast alle Medienerzeugnisse ausschließlich in georgischer Sprache verfasst sind. 
 

3. Situation für Rückkehrer 
 

Probleme mit staatlichen Stellen aufgrund einer Asylantragsstellung im Ausland konnten in Georgien nicht 
beobachtet werden. Die Asylantragsstellung im Ausland ist jedenfalls nicht strafbar. 
 

Es gibt für Rückkehrer jedenfalls keine speziellen Probleme, sich in die georgische Gesellschaft wieder 
einzugliedern. Spezielle Feindseeligkeiten der Bevölkerung gegenüber Rückkehrern gibt es nicht. Dennoch 
herrscht ein gewisser Erwartungsdruck, dass Rückkehrer es im Ausland zu einem gewissen finanziellen 
Wohlstand gebracht haben und vielfach herrscht völlige Unkenntnis darüber, warum jemand wieder nach 
Georgien rückkehren musste. 
 

Die Grundversorgung ist in Georgien gewährleistet. Es gibt keine Fälle von Hungernöten und damit in 
Zusammenhang stehenden Todesfällen. Für sehr arme Menschen gibt es staatliche Programme, die in ihrer 
finanziellen Ausstattung aber nur das Allernötigste abdecken können. In einem Pilotprojekt wurden 181.000 
Personen durch staatliche Sozialleistungen abgedeckt. Um in das Sozialprogramm aufgenommen zu werden, 
muss ein Antragsformular ausgefüllt werden und Sozialarbeiter entscheiden letztlich über den Zugang zu den 
Sozialleistungen. Für die Ärmsten der Armen gibt es auch von NGOs betriebene Tagesküchen. 
 

Die Frage der Grundversorgung in Georgien ist jedenfalls keine Frage der grundlegenden Verfügbarkeit sondern 
vielmehr eine der "Leistbarkeit" von Gütern des täglichen Lebens. Es gibt eine neue Datenbank der Regierung 
mit 800.00 Personen, die als bedürftig klassifiziert sind. Derzeit bekommt jedoch nur ein Teil dieser Personen 
staatliche Unterstützung. Der wichtigste soziale Rückhalt in Georgien ist wie in anderen Kaukasusstaaten der 
Familienzusammenhalt. Sollte es zu einer Notlage aus sozialen oder medizinischen Gründen kommen, ist der 
Zusammenhalt innerhalb der Familien sehr groß und es wird alles unternommen, um die erforderlichen Mittel 
bereitstellen zu können. 
 

Zu Aslan ABASCHIDSE und dessen AGORDZINEBA: 
 

Am 23.09.2003 explodierte eine Handgranate außerhalb eines AGORDZINEBA-Büros in Tbilisi, wobei dieses 
beschädigt, aber niemand verletzt wurde. Am 23.11.2003 haben Anhänger SAAKASCHWILIS das Büro der 
AGORDZINEBA gestürmt und haben dabei Parteilogos und Flaggen beschädigt. Am selben Tag ist auch das 
Hauptquartier der AGORDZINEBA in Tbilisi gestürmt worden. Nach einer Zeitungsmeldung vom 24.11.2003 



 Asylgerichtshof 11.12.2009 

www.ris.bka.gv.at  Seite 6 von 13 

seien alle georgischen Büros außerhalb Adschariens wegen des "systematischen Progroms" gegen die Büros und 
die vollständige Untätigkeit der Polizei bei der Verfolgung dieser Taten geschlossen worden. Am 05.12.2003 hat 
ABASCHIDZE mitgeteilt, dass das AGORDZINEBA-Büro in Tbilisi von Aktivisten von KMARA! "auf den 
Kopf gestellt" und der Co-Vorsitzende von AGRODSINEBA gerade noch vor dem Tod gerettet worden sei. Am 
20.12.2003 gab es eine Meldung über einen Anschlag auf die Wohnung des Parteichefs der AGORDZINEBA in 
Tbilisi, David DSHAPARIDSE, wobei Fensterscheiben zerschossen wurden. Dieser Anschlag war Bestandteil 
einer ganzen Reihe von Attentaten, die seit dem Machtwechsel vor allem Institutionen und Personen betrafen, 
die früher mit der Regierung in Zusammenhang standen. Am 25.02.2004 wurden zwei Mitglieder der 
AGORDZINEBA in Tbilisi unter dem Vorwurf illegalen Waffenbesitzes festgenommen. Am nächsten Tag 
wurden zwei weitere Festnahmen in Tbilisi berichtet. Amnesty International berichtete in seinem Jahresbericht 
2004 darüber und vermutet, dass die Verhaftung zweier Anhänger Abaschidses, Merhab Mikeladse und Lasch 
TSCHACHWADSE, aus politischen Gründen und unter einer konstruierten Anklage geschehen sei. Auch die 
georgische Menschenrechtsorganisation Human Rights Information an Documentation Center (HRIDC) 
berichtet von diesem Fall und hat die beiden Verhafteten als politische Gefangene betrachtet. Weitere 
Maßnahmen gegen einfache AGORDZINEBA-Mitglieder, insbesondere nach dem Sturz ABASCHIDES sind 
nicht bekannt. 
 

Im Mai 2004 trat der Parteichef Aslan ABASCHIDSE zurück und flüchtete nach Russland und die von ihm 
gegründete Partei AGORDZINEBA wurde aufgelöst. Seit seinem Weggang sind keine Meldungen bekannt 
geworden, wonach es zu Verfolgungshandlungen von ehemaligen Mitgliedern der AGORDZINEBA-Partei 
gekommen ist. 
 

Zur Sicherheits- und Versorgungs- und allgemeinen Lage in Georgien : 
 

Am 01.09.2008 befanden sich noch immer russische Truppen im Kernland von Georgien, womit der 6-Punkte 
Plant von russischer Seite noch nicht erfüllt war. Die Lage hatte sich beruhigt und die Bevölkerung kehrte 
allmählich zum normalen Leben zurück, in und um Tbilisi war der Alltag wieder eingekehrt. Rückschiebungen 
wurden laut Auskunft von IOM Nach wie vor durchgeführt, jedoch war im Einzelnen zu prüfen, ob dies im 
vorgesehenen Zielgebiet möglich war. Unsicherheitsfaktoren waren nach wie vor die restlichen russischen 
Truppenverbände, welche noch im Kernland von Georgien waren und auch die in Russland errichtete 
"Pufferzone" noch nicht endgültig eingerichtet war. Der Warenverkehr funktionierte wieder, die Bahnstrecke 
war wieder ungehindert befahrbar und es gab keinerlei Versorgungsengpässe. Der Aufenthalt von Georgiern in 
den Gebieten, wo russische Truppen stationiert waren, war ungefährlich. Seit Unterzeichnung des 
Waffenstillstandsabkommens waren keinerlei Meldungen über Schusswechsel bekannt. Seit der Großteil der 
russischen Truppen aus dem Kernland abgezogen war, hatten auch die Plünderungen und willkürlichen 
"Beschlagnahmen" aufgehört. 
 

(Quellen: Anfragebeantwortung des Polizeiattaches für Georgien betreffend die Sicherheitslage zum 01.09.2008, 
Bericht des AA über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Georgien vom 24.04.2006, Quellen: 
Anfragebeantwortung des österreichischen roten Kreuzes ACCORD vom 15.02.2006, Feststellungen des 
Bundesasylamtes zu Aslan ABASCHIDZE und dessen AGORDZINEBA.) 
 

Bezüglich einer Krankenversorgung nach Verbrennungen im Kleinkindalter wird auf das Ermittlungsergebnis 
des österreichischen Roten Kreuzes, ACCORD, vom 06.02.2009 unter Spruchpunkt I. verwiesen. 
 

III. Beweiswürdigung 
 

Die Feststellung der Staatsbürgerschaft von Georgien und der persönlichen Daten des Beschwerdeführers 
gründen sich auf die glaubwürdigen diesbezüglichen Angaben der Mutter des Beschwerdeführers, ferner auf die 
vorgelegte Geburtsurkunde. Identitätsbezeugende Dokumente hat die Mutter des Beschwerdeführers hingegen 
nicht vorgelegt. 
 

Das Vorbringen der Mutter des Beschwerdeführers wird wie folgt gewürdigt: 
 

Das Vorbringen eines Asylwerbers ist dann glaubhaft, wenn es vier Grunderfordernisse erfüllt (diesbezüglich ist 
auf die Materialien zum Asylgesetz 1991 [RV270 Blg. Nr. XVIII GP; AB 328 Blg Nr XVIII GP] zu verweisen, 
die wiederum der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes entnommen wurden): 
 

1. Das Vorbringen des Asylwerbers ist genügend substantiiert. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann nicht 
erfüllt, wenn der Asylwerber den Sachverhalt sehr vage schildert oder sich auf Gemeinplätze beschränkt, nicht 
aber in der Lage ist, konkrete und detaillierte Angaben über seine Erlebnisse zu machen. 
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2. Das Vorbringen muss, um als glaubhaft zu gelten, in sich schlüssig sein. Der Asylwerber darf sich nicht in 
wesentlichen Aussagen widersprechen. 
 

3. Das Vorbringen muss plausibel sein, d.h. mit den Tatsachen oder der allgemeinen Erfahrung übereinstimmen. 
Diese Voraussetzung ist u. a. dann nicht erfüllt, wenn die Darlegungen mit den allgemeinen Verhältnissen im 
Heimatland nicht zu vereinbaren sind oder sonst unmöglich erscheinen und 
 

4. der Asylwerber muss persönlich glaubwürdig sein. Das wird dann nicht der Fall sein, wenn sein Vorbringen 
auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt ist, aber auch dann, wenn er wichtige Tatsachen 
verheimlicht oder bewusst falsch darstellt, im Laufe des Verfahrens das Vorbringen auswechselt oder 
unbegründet einsilbig und verspätet erstattet oder mangelndes Interesse am Verfahrensablauf zeigt und die 
nötige Mitwirkung verweigert. 
 

Weiters hat der Verwaltungsgerichtshof in zahlreichen Erkenntnissen betont, wie wichtig der persönliche 
Eindruck ist, den das zur Entscheidung berufene Mitglied der Berufungsbehörde im Rahmen der 
Berufungsverhandlung von dem Berufungswerber gewinnt (siehe z.B. VwGH 24.06.1999, Zl. 98/20/0435 bzw. 
VwGH 20.5.1999, Zl. 98/20/0505). 
 

Vorauszuschicken ist, dass die Mutter des Beschwerdeführers diesen betreffend keine Verfolgung vorgebracht 
hat, sondern die Gewährung desselben Schutzes gemäß § 10 AsylG beantragte. 
 

Auch hat die Mutter des Beschwerdeführers sie selbst betreffend vorgebracht, dass gegen sie selbst keine 
Verfolgungshandlungen gerichtet worden seien. Ferner wird auf die nachstehenden Ausführungen hingewiesen, 
wonach der erkennende Senat auf Grund von Widersprüchen zwischen den Aussagen der Mutter und des Vaters 
des Beschwerdeführers bzw. der in sich widersprüchlichen Angaben des Vaters selbst über seine Verfolgung 
davon ausging, dass dieser die behaupteten Ereignisse nicht selbst erlebt hat bzw. nicht auf Grund der von ihm 
aufgestellten Behauptungen betroffen war. Auch konnte er eine aktuelle Gefährdung nicht glaubhaft machen. 
Die Mutter des Beschwerdeführers selbst brachte ausdrücklich vor, selbst keinen Verfolgungshandlungen 
ausgesetzt gewesen zu sein. Auch bezüglich ihres (ältesten) Sohnes führte sie zunächst an, dass dieser nicht 
verfolgt worden sei, gab aber (zuletzt) in der Verhandlung vor dem Asylgerichtshof - entgegen der Behauptung 
ihres Ehemannes - ausdrücklich an, dass dieser von den Männern mit der Hand geschubst worden sei, worauf er 
gegen eine Wand gefallen und dabei verletzt worden sei. Auf Grund des Widerspruches zum Vorbringen ihres 
Ehemannes, welcher behauptete, es sei die Ermordung des (ältesten) Kindes angedroht worden, obwohl die 
Mutter des Beschwerdeführers zunächst angab, ihr (ältester) Sohn sei nicht verfolgt worden sowie die 
Verletzung des Kindes anlässlich der Antragstellung am 02.08.2004 nicht sofort angegeben hatte und auch die 
Schilderungen des Vorfalls durch die Mutter des Beschwerdeführers und dessen Vater vor dem Asylgerichtshof 
nicht übereinstimmten, ist es nicht plausibel nachvollziehbar, dass die beim Kind festgestellte Verletzung 
tatsächlich vom behaupteten Vorfall am XXXX stammt. Auch die durchaus nachvollziehbaren Ausführungen 
der Mutter des Beschwerdeführers, dass sie als Krankenschwester die Versorgung des Kindes selbst 
vorgenommen habe, ändern an dieser Einschätzung nichts, zumal sie vor dem Asylgerichtshof abweichend 
davon angab, ausgebildete Pharmazeutin zu sein. Entgegen den Ausführungen in der Beschwerde, ihr (ältester) 
Sohn sei bei einem Vorfall im XXXX verletzt worden, hat die Mutter des Beschwerdeführers bereits am 
02.08.2004 den verfahrensgegenständlichen Asylantrag gestellt und dabei angegeben, er sei am XXXX verletzt 
worden. 
 

Das bestehende Familienleben mit den Eltern und dem Bruder ergibt sich aus den Angaben der Mutter des 
Beschwerdeführers. Das Nichtvorliegen besonderer privater Bindungen in Österreich ergibt sich ebenfalls 
daraus. Die Feststellungen über noch in Georgien lebende Verwandte ergeben sich ebenfalls aus den Angaben 
der Mutter des Beschwerdeführers. Der festgestellte Gesundheitszustand ergibt sich aus dem im Verwaltungsakt 
aufliegenden medizinischen Gutachten vom 13.07.2009 von Dr. XXXX. 
 

Die Feststellung betreffend die negativen Entscheidungen betreffend die Eltern des Beschwerdeführers ergibt 
sich aus den bezughabenden Verwaltungsakten. 
 

Die Länderfeststellungen gründen sich auf die der Mutter des Beschwerdeführers vor der Verhandlung bzw. 
auch danach übermittelten Berichte und notorisch bekannte Tatsachen. Zur Situation in Georgien wird auf die 
betreffenden Feststellungen verwiesen, welche der Mutter des Beschwerdeführers anlässlich der mündlichen 
Beschwerdeverhandlung sowie mit separatem Schreiben zur Kenntnis gebracht wurden und ihr die Möglichkeit 
zur Stellungnahme dazu eingeräumt wurde. 
 

III. Rechtliche Beurteilung: 
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Gemäß § 75 AsylG 2005 sind alle am 31. Dezember 2005 anhängigen Verfahren nach den Bestimmungen des 
Asylgesetz 1997 zu Ende zu führen. § 44 Asylgesetz 1997 gilt. 
 

Gemäß § 75 Abs. 7 Z 3 AsylG sind am 01.07.2008 anhängige Verfahren gegen abweisende Bescheide, die von 
nicht zu Richtern des Asylgerichtshofes ernannten Mitgliedern des unabhängigen Bundesasylsenates geführt 
wurden, nach Maßgabe der ersten Geschäftsverteilung des Asylgerichtshofes vom zuständigen Senat 
weiterzuführen. 
 

Gemäß § 61 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten über Beschwerden gegen Bescheide des 
Bundesasylamtes, soweit nicht etwas anders in § 61 Abs 3 AsylG vorgesehen ist. 
 

Da gegenständlicher Asylantrag am 02.08.2004 gestellt wurde, ist er nach der Rechtslage des AsylG 1997 idF 
101/2003, unter Beachtung der Übergangsbestimmungen, zu beurteilen, woraus sich die gegenständliche 
Zuständigkeit ergibt. 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG stellen Familienangehörige (§ 1 Z 6) eines Asylwerbers einen Antrag auf 
Gewährung desselben Schutzes. 
 

Gemäß § 1 Z 6 AsylG ist Familienangehöriger, wer Elternteil eines minderjährigen Kindes, Ehegatte oder zum 
Zeitpunkt der Antragstellung unverheiratetes minderjähriges Kind (Kernfamilie) eines Asylwerbers oder eines 
Asylberechtigten ist. 
 

Die Behörde hat auf Grund eines Antrages eines Familienangehörigen eines Asylberechtigten mit Bescheid Asyl 
zu gewähren, wenn die Fortsetzung eines bestehenden Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK mit dem 
Angehörigen in einem anderen Staat nicht möglich ist (§ 10 Abs. 2 leg.cit.) Gemäß Abs. 3 hat die Behörde auf 
Grund eines Antrages eines im Bundesgebiet befindlichen Familienangehörigen eines subsidiär 
Schutzberechtigten mit Bescheid den gleichen Schutzumfang zu gewähren, es sei denn, dem Antragsteller ist 
gemäß § 3 Asyl zu gewähren. Abs. 2 gilt. Asylanträge von Familienangehörigen sind gemäß § 10 Abs. 5 AsylG 
gesondert zu prüfen; die Verfahren sind unter einem zu führen und es erhalten alle Familienangehörigen den 
gleichen Schutzumfang. Jeder Antragsteller erhält einen gesonderten Bescheid. 
 

Die Kernfamilie besteht aus XXXX auch XXXX, XXXX, XXXX und XXXX. 
 

Entsprechend dem Grundsatz der Unmittelbarkeit wurde seitens des nun zuständigen Senates eine mündliche 
Beschwerdeverhandlung am 05.12.2008 vor dem Asylgerichtshof durchgeführt. 
 

Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft ist, 
dass ihnen ihm Herkunftsstaat Verfolgung (Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht und 
keiner der in Art 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. 
 

Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt 
der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer 
maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht, (zB VwGH 
vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung ausgeführt, dass als Fluchtgründe unter dem 
Gesichtspunkt der Schwere des Eingriffes nur solche Maßnahmen in Betracht kommen, die einen weiteren 
Verbleib im Heimatland aus objektiver Sicht unerträglich erscheinen lassen (VwGH vom 16.09.1992, 
92/01/0544, VwGH vom 07.10.2003, 92/01/1015, 93/01/0929, u.a.). 
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Die vom Asylwerber vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre müssen in einem 
erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland liegen. Die fluchtauslösende 
Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 96/20/0414). Die 
Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
(VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Es sei weiters betont, dass die Glaubwürdigkeit des Vorbringens die zentrale Rolle für die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft und Asylgewährung einnimmt (VwGH vom 20.06.1990, Zl. 90/01/0041). 
 

Im hier vorliegenden Fall hat die Mutter des Beschwerdeführers nicht (glaubhaft) vorgebracht, dass sie bzw. ihr 
Sohn in ihrem Herkunftsstaat verfolgt werde. Der Beschwerde gegen Spruchteil I. des angefochtenen Bescheides 
war daher nicht Folge zu geben. 
 

Wenn ein Asylantrag abzuweisen ist, hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG im Falle einer Abweisung eines 
Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist. 
 

Gemäß § 125 Abs 1 Fremdenpolizeigesetz sind Verfahren zur Erlassung eines Aufenthaltsverbotes oder einer 
Ausweisung, die bei In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes anhängig sind, nach dessen Bestimmungen 
weiterzuführen. 
 

Da die zuletzt zitierte Bestimmung mit ihrer Wendung "dieses Bundesgesetzes" und "dessen" auf § 50 
Fremdenpolizeigesetz Bezug nimmt, war dieser dem gegenständlichen Verfahren zugrunde zu legen. 
 

Gemäß § 57 Abs. 1 FrG idF BGBl. I Nr. 126/2002 ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung 
Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (in der Folge: EMRK), Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 zur 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe 
verletzt würde. Gemäß § 57 Abs. 2 und 4 FrG idF BGBl. I Nr. 126/2002 ist die Zurückweisung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort 
ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 GFK). 
 

In § 50 FPG wird das Verbot der Abschiebung, Zurückschiebung und Zurückweisung Fremder in einen Staat 
(Refoulementverbot) nunmehr wie folgt geregelt: 
 

"(1) Die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen 
Staat ist unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. 
Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 
 

(2) Die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung an der Einreise aus 
einem Staat ist unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre 
Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 
2005). 
 

(3) Fremde, die sich auf eine der in Abs. 1 oder 2 genannten Gefahren berufen, dürfen erst zurückgewiesen oder 
zurückgeschoben werden, nachdem sie Gelegenheit hatten, entgegenstehende Gründe darzulegen. Die 
Fremdenpolizeibehörde ist in diesen Fällen vor der Zurückweisung vom Sachverhalt in Kenntnis zu setzen und 
hat dann über die Zurückweisung zu entscheiden. 
 

(4) Die Abschiebung Fremder in einen Staat, in dem sie zwar im Sinn des Abs. 2 jedoch nicht im Sinn des Abs. 
1 bedroht sind, ist nur zulässig, wenn sie aus gewichtigen Gründen eine Gefahr für die Sicherheit der Republik 
darstellen oder wenn sie von einem inländischen Gericht wegen eines besonders schweren Verbrechens 
rechtskräftig verurteilt worden sind und wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft 
bedeuten (Art. 33 Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge). (...)" 
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Gemäß Art 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
unterworfen werden. 
 

Der Asylgerichtshof hat somit zu klären, ob im Falle der Verbringung der Beschwerde führenden Partei in ihr 
Heimatland Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt wird. 
 

Entsprechend der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes (für viele VwGH 27.02.2001, 98/21/0427) 
hinsichtlich einer möglichen Verletzung von Art. 3 EMRK in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben 
werden soll, genügt "[d]ie bloße Möglichkeit einer dem Art 3 MRK widersprechenden Behandlung in jenem 
Staat, in den ein Fremder abgeschoben wird, [...] nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter 
dem Gesichtspunkt des § 57 FrG 1997 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde 
(Hinweis E 1.7.1999, 97/21/0804, ergangen zum FrG 1993). Es müssen stichhaltige Gründe für die Annahme 
sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre und es 
müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen Gefahr 
ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der Betroffene ein 
solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. 
 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer 
aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu 
machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffende, 
durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun (VwGH v. 26.06.1997, Zl. 
95/18/1291; VwGH v. 17.07.1997, Zl. 97/18/0336) ist. Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich 
zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind und deren Kenntnis sich die 
Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH vom 30.09.1993, Zl. 953/18/0214). 
 

Die Mutter des Beschwerdeführers hat eine Verfolgung ihres Sohnes wegen der Verfolgung ihres Ehemannes 
nicht (glaubhaft) dargetan und hat in dem Verfahren keinerlei Gründe, die für eine reale Gefahr einer Verletzung 
von Art. 2 EMRK bzw. Art. 3 EMRK sprechen würden, vorgebracht, sodass auch im Zusammenhang mit der 
Unglaubwürdigkeit des Fluchtvorbringens betreffend ihren Ehemann keine außergewöhnlichen Umstände im 
Sinne der Judikatur des EGMR feststellbar waren, die gegen eine Abschiebung nach Georgien sprechen würden. 
Es ist weiters darauf zu verweisen, dass die Mutter des Beschwerdeführers angibt, dass dieser georgischen 
Volksgruppenzugehörigkeit sei und dass die Großeltern des Beschwerdeführers noch Georgien leben sollen, wo 
der Beschwerdeführer und seine Familie allenfalls vorübergehend Unterkunft nehmen könnten. Ferner ist auf 
Grund des Umstandes, dass der minderjährige Beschwerdeführer nur gemeinsam mit seinen Eltern nach 
Georgien zurückkehren kann, davon auszugehen, dass diese seinen Lebensunterhalt wie bereits vor ihrer 
Ausreise aus Georgien weiterhin sichern können, zumal beide arbeitsfähig sind. Es kann den Eltern des 
Beschwerdeführers durchaus auch zugemutet werden, sich in einer anderen Stadt Zentralgeorgiens, 
niederzulassen. Das Vorliegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung der Eltern des Beschwerdeführers oder 
deren eine allfällige Behandlung wurden nicht behauptet. Der beim Beschwerdeführer bestehende Zustand nach 
Verbrennungen mit einer chronischen Wunde am rechten Ellbogen bedarf derzeit keines medizinischen 
Eingriffes und ist unter Hinweis auf die diesbezüglichen Länderfeststellungen auch in Georgien behandelbar, 
wenn diese Behandlung allenfalls auch kostenpflichtig sein mag, steht dies dennoch im Einklang mit der 
Judikatur zu Art. 3 

EMRK. 
 

Hinsichtlich der auch im nunmehrigen Asylverfahren behaupteten drohenden Verletzung von Artikel 3 MRK ist 
zunächst zu bemerken, dass nach der Judikatur des EGMR stets ein reales Risiko des drohenden Eingriffs 
erforderlich ist. Aus der jüngeren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, in der 
der Gerichtshof seine im Fall D begründete Linie aufrecht erhalten hat, dabei aber freilich wiederholt zu 
erkennen gegeben hat, dass es die konkret vorliegenden außergewöhnlichen Umstände waren, die ihn im Fall D. 
v. The United Kingdom zum Ergebnis einer Verletzung von Art. 3 MRK haben kommen lassen, ergeben sich 
folgende Rechtssprechungslinien: 
 

Der Umstand, dass die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten im Zielland schlechter sind als im 
Aufenthaltsland, und allfälligerweise "erhebliche Kosten" verursachen, ist nicht ausschlaggebend. 
 

In der Entscheidung Hukic gg. Schweden, 27.09.2005, Rs 17416/05 wurde die Abschiebung des am Down-
Syndrom leidenden Beschwerdeführers nach Bosnien-Herzegowina für zulässig erklärt und wurde ausgeführt, 
dass die Möglichkeit der medizinischen Versorgung in Bosnien-Herzegowina gegeben sei. Dass die Behandlung 
in Bosnien-Herzegowina nicht den gleichen Standard wie in Schweden aufweise und unter Umständen auch 
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kostenintensiver sei, sei nicht relevant. Notwendige Behandlungsmöglichkeiten wären gegeben und dies sei 
jedenfalls ausreichend. Im Übrigen hielt der Gerichtshof fest, dass ungeachtet der Ernsthaftigkeit eines Down-
Syndroms, diese Erkrankung nicht mit den letzten Stadien einer tödlich verlaufenden Krankheit zu vergleichen 
sei. 
 

In der Entscheidung Ramadan & Ahjredini gg. Niederlande vom 10.11.2005, Rs 35989/03 wurde die 
Abschiebung der Beschwerdeführer nach Mazedonien für zulässig erklärt, da Psychotherapie eine gängige 
Behandlungsform in Mazedonien ist und auch verschiedene therapeutische Medizin verfügbar ist, auch wenn sie 
nicht dem Standard in den Niederlanden entsprechen möge. 
 

Dass sich der Gesundheitszustand durch die Abschiebung verschlechtert ("mentaler Stress" ist nicht 
entscheidend), ist vom Antragsteller konkret nachzuweisen, bloße Spekulationen über die Möglichkeit sind nicht 
ausreichend. In der Beschwerdesache Ovdienko gg. Finnland vom 31.05.2005, Nr. 1383/04, wurde die 
Abschiebung des Beschwerdeführers, der seit 2002 in psychiatrischer Behandlung war und der 
selbstmordgefährdet ist, für zulässig erklärt; mentaler Stress durch eine Abschiebungsdrohung in die Ukraine ist 
kein ausreichendes "real risk". 
 

Wie in dem vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entschiedenen Fall Hukic gg. Schweden, 
27.09.2005, Rs 17416/05, so bestehen auch im vorliegenden Fall nach den (angegebenen) Länderfeststellungen 
im angefochtenen Bescheid in Georgien grundsätzlich Möglichkeiten zur Behandlung aller Leiden wie in 
Westeuropa, auch wenn diese nicht immer (jedenfalls aber bei Lebensgefahr) kostenlos sein mögen. Nach den 
vorgelegten Befunden besteht aktuell beim Beschwerdeführer (noch) eine chronische Wunde am Ellbogen. Die 
bisher erforderliche Behandlung der Verbrennung beim Beschwerdeführer wurde bereits vorgenommen. Selbst 
wenn in Zukunft eine (weitere) Behandlung notwendig sein sollte, ist davon auszugehen, dass der 
Beschwerdeführer lebensnotwendige Krankenversorgung auch in Georgien (kostenlos) erhält, auch wenn die 
Ausstattung von Krankenhäusern vielfach nicht den internationalen Standards entspricht. 
 

In Georgien herrscht weder eine Bürgerkriegssituation, noch eine sonstige derart extreme Gefahrenlage, dass 
praktisch jedem, der in diesen Staat abgeschoben wird, eine Gefahr für Leib und Leben im hohen Maße droht. 
 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 1997, BGBl. I 76/1997 idF BGBl. I 101/2003, hat die Behörde dann, wenn ein 
Asylantrag abzuweisen ist und wenn die Überprüfung ergeben hat, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, diesen Bescheid mit der Ausweisung zu 
verbinden. Der Gesetzgeber beabsichtigt durch die zwingend vorgesehen Ausweisung von Asylwerbern eine 
über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich 
bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern (VfGH 17.03.2005, G 
78/04 ua.). 
 

Eine Ausweisung hat zu unterbleiben, wenn dadurch in die grundrechtliche Position des Asylwerbers 
eingegriffen wird. Dabei ist auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art. 8 EMRK 
Bedacht zu nehmen. In diesem Zusammenhang erfordert Art. 8 Abs. 2 EMRK eine Prüfung der Notwendigkeit 
und Verhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffs und verlangt somit eine Abwägung der betroffenen 
Rechtsgüter und öffentlichen Interessen (vgl. VwGH 26.6.2007, 2007/01/0479). 
 

Gemäß Art. 8 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung 
und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die 
Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig und in diesem Sinne auch verhältnismäßig ist. 
 

Da der minderjährige Beschwerdeführer sich gemeinsam mit seiner (Kern)familie in Österreich aufhält, welche 
ebenfalls von der Ausweisung betroffen ist, stellt die Ausweisung keinen Eingriff in das Recht auf Achtung des 
Familienlebens dar und es bedarf daher auch keiner Abwägung iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK. 
 

Ist im gegenständlichen Fall ein Eingriff in das Familienleben zu verneinen, bleibt noch zu prüfen, ob mit der 
Ausweisung in das Privatleben des minderjährigen Beschwerdeführers eingriffen wird und bejahendenfalls, ob 
dieser Eingriff eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, 
die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur 
Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist (Art. 8 Abs. 2 EMRK). 
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Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur 
statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 
der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig und in diesem 
Sinne auch verhältnismäßig ist. 
 

Nach der Rechtsprechung des EGMR garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt 
in einem Staat. Unter gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet 
des Aufenthaltsrechts (z.B. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. 
Dies beispielsweise dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht hat 
oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat vorliegen, die sogar jene 
zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. EGMR 8.4.2008, Nnyanzi v. The United 
Kingdom, Appl. 21.878/06; 4.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 9.10.2003., Fall 
Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 2006, 560; 16.6.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; 
uvm). 
 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kommt den Normen, die die Einreise und den Aufenthalt 
von Fremden regeln, aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ein hoher 
Stellenwert zu (VwGH 16.01.2001, 2000/18/0251, uva.). Der Verwaltungsgerichtshof hat festgestellt, dass 
beharrliches illegales Verbleiben eines Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein 
länger dauernder illegaler Aufenthalt eine gewichtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein 
geordnetes Fremdenwesen darstellen würde, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 
31.10.2002, 2002/18/0190). Das Gewicht der öffentlichen Interessen im Verhältnis zu den Interessen des 
Fremden ist bei der Ausweisung von Fremden, die sich etwa jahrelang legal in Österreich aufgehalten haben, 
und Asylwerbern, die an sich über keinen Aufenthaltstitel verfügen und denen bloß während des Verfahrens 
Abschiebeschutz zukommt, unterschiedlich zu beurteilen (VfGH 17. 03. 2005, G 78/04). 
 

Bei der Beurteilung der Rechtskonformität von behördlichen Eingriffen ist nach ständiger Rechtsprechung des 
EGMR und Verfassungsgerichtshofes auf die besonderen Umstände des Einzelfalls einzugehen. Die 
Verhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme ist (nur) dann gegeben, wenn ein gerechter Ausgleich zwischen 
den Interessen des Betroffenen auf Fortsetzung seines Privat- und Familienlebens im Inland einerseits und dem 
staatlichen Interesse an der Wahrung der öffentlichen Ordnung andererseits gefunden wird. Der 
Ermessensspielraum der zuständigen Behörde und die damit verbundene Verpflichtung, allenfalls von einer 
Aufenthaltsbeendigung Abstand zu nehmen, variiert nach den Umständen des Einzelfalls. Bei dieser 
Interessenabwägung sind insbesondere die Aufenthaltsdauer, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und 
dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration des Fremden, der sich in 
intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der 
Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert, 
die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen das 
Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die Frage, ob das Privat- und Familienleben 
in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, zu 
berücksichtigen (vgl. VfGH 29.09.2007, B 1150/07; 12.06.2007, B 2126/06; VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; 
26.01.2006, 2002/20/0423; 17.12.2007, 2006/01/0216; Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention², 
194; Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005³, S. 282ff). 
 

Geht man in vorliegendem Fall von einem bestehenden Privatleben des Beschwerdeführers auf Grund seines bis 
dato rund vierjährigen Aufenthaltes infolge eines letztlich unberechtigten Asylantrages und dem Fehlen eines 
sonstigen Aufenthaltstitels aus, fällt dennoch die nach Art. 8 Abs. 2 EMRK gebotene Abwägung nach Ansicht 
des Asylgerichtshofes zu Lasten des Beschwerdeführers aus und stellt die Ausweisung jedenfalls keinen 
unzulässigen Eingriff iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK dar: 
 

Der Beschwerdeführer wurde in Österreich als Sohn von Asylwerbern geboren. Seine Eltern stellten hier für ihn 
einen letztlich unbegründeten Asylantrag jedoch ohne Verfolgungsbehauptung und gründeten den Antrag auf 
eine nicht glaubwürdige Verfolgung des Vaters. Im Hinblick auf sein gemäß Art. 8 EMRK geschütztes Recht auf 
Achtung des Privatlebens ist zu berücksichtigen, dass sich der Beschwerdeführer bis zur Erlassung des 
angefochtenen Bescheides rund vier Jahre im Bundesgebiet aufgehalten hat. Das Gewicht dieser 
Aufenthaltsdauer wird dadurch gemindert, dass sein bisheriger Aufenthalt lediglich auf Grund seines 
Asylantrages (vorläufig) erlaubt ist, der sich letztlich als unberechtigt erwiesen hat. Darüber hinaus verfügt er 
aber über keinen Aufenthaltstitel. 
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Das zwischenzeitig entstandene Privatleben des Beschwerdeführers wird insbesondere schon dadurch gemindert, 
dass er sich nicht darauf verlassen konnte, sein Leben auch nach Beendigung des Asylverfahrens in Österreich 
fortzuführen. Dem öffentlichen Interesse, eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende 
Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland 
aufhalten durften, zu verhindern, kommt aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) ein hoher Stellenwert zu (vgl. VwGH 17.12.2007, 2006/01/0216; siehe die 
weitere Judikatur des VwGH zum hohen Stellenwert der die Einreise und den Aufenthalt von Fremden regelnden 
Vorschriften: VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479; 16.1.2007, 2006/18/0453; jeweils vom 8.11.2006, 
2006/18/0336 bzw. 2006/18/0316; 22.6.2006, 2006/21/0109; 20.9.2006, 2005/01/0699). Unter Berücksichtigung 
aller bekannten Umstände und unter Zugrundelegung der oa. Judikatur der Höchstgerichte überwiegt das 
öffentliche Interesse - nämlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und ein geregeltes 
Fremdenwesen die Interessen des Beschwerdeführers. Es hat sich herausgestellt, dass der Asylantrag im 
Ergebnis unbegründet war. Über einen anderen Aufenthaltstitel verfügt er nicht. 
 

Dem Vorbringen in der Beschwerde kann nicht entnommen werden, inwiefern Art. 3 EMRK der Ausweisung 
des Beschwerdeführers entgegenstehe und es erweist sich somit als unsubstantiiert. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


